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und mit ihnen einzeln Separatverträge zu schliessen, im Auge 
behält. Das gelang ihm schliesslich in der That. Das Pro­
visorium von Anagni ward zu Venedig zu einem Definitivum 
mit günstigeren Bedingungen für den Kaiser; die Verbündeten 
der Kirche wurden nicht in den Definitivfrieden eingeschlossen, 
sondern mussten sich mit einem zeitlich begrenzten Waffenstill­
stand begnügen. Man kann sagen, dass der Kaiser das, was 
er zu Anagni nicht erreichen konnte, nämlich den Separat­
frieden mit der Curie, zu Venedig durchsetzte, und dass die 
römische Curie der Vortheile, welche sie zu Anagni errang, 
im Frieden von Venedig verlustig ging.

Pactum Anagninum.
Gleichzeitige Copie im Vaticanischen Archiv zu Rom, 

Arm. II. caps. I. nr. 8 (A).
Die Abschrift ist besonders in ihrer zweiten Hälfte schlecht 

erhalten. Der rechte und linke Rand hat sehr gelitten, so 
dass einzelne Worte kaum mehr lesbar sind. Am stärksten 
sind diese Abreibungen in den letzten Zeilen. Dennoch ver­
bürgen Buchstabenreste und die wörtliche Uebereinstimmung 
mit dem Pactum Venetum (zu Art. 29 vgl. die entsprechende 
Stelle in der Promissio legatorum) die Richtigkeit der Er­
gänzungen. Ich habe deshalb darauf verzichtet, diese abge­
riebenen Stellen in Klammern zu setzen. Ich habe vielmehr 
diese nur dann angewandt, wenn die Schrift durch Risse und 
Löcher im Pergament völlig vernichtet war. Ein solcher Riss 
unterhalb der Mitte des Schriftstückes (Art. 21—23) hat be­
sonders im Art. 22 zu weitgehenden Ergänzungen genöthigt. 
Diese Ergänzungen weichen allerdings von dem Texte des 
Pactum Venetum ab, ergeben jedoch eine sachliche Ueberein­
stimmung. — Die Abtheilung in Artikel erschien mir trotz der 
nicht auszuweichenden Gefahr willkürlicher Scheidung der 
Uebersicht und der Bequemlichkeit halber nothwendig.

1) Dominus imperator et domina imperatrix et dominus 
Heinricus rex filius eorum et principes universi exibent eccle­
sie Romane, quod primum et principale est, videlicet quod 
dominum papam Alexandrum in catholicum et universalem 
papam recipient  et ei debitam reverentiam exibebunt , sicut 
katholici sui antecessores suis catholicis antecessoribus ex­
ibuerunt.
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2) Et reddet dominus imperator veram pacem tam domine 

1) Corr. aus ursprünglichem recipi, das letzte i wurde durchstrichen, 
ein anderes i übergeschrieben, der Abkürzungsstrich durch p blieb stehen.
2) Ursprüngliches exibebi durchstächen und exibebunt über der Zeile nach­
getragen.


